
 

Fachspezifischer Teil zur studiengangsspezifischen 
Prüfungsordnung für den 2-Fächer-Bachelorstudiengang 

PHILOSOPHIE 

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Humanwissenschaften hat in der 104. Sitzung vom 11.02.2015 den 
folgenden fachspezifischen Teil zur studiengangsspezifischen Prüfungsordnung für den 2-Fächer-Bache-
lorstudiengang vom 30.09.2014 (Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück Nr. 10/2014, S. 
1374-1381) beschlossen, der in der 119. Sitzung der Zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) 
am 11.03.2015 befürwortet und in der 224. Sitzung des Präsidiums am 23.04.2015 genehmigt wurde 
(Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück Nr. 04/2015, S. 363). 

§ 1 Prüfungsausschuss 

Zuständig ist der Prüfungsausschuss Philosophie im Fachbereich Humanwissenschaften. 

§ 2 Aufbau des Studiums 

Philosophie kann als Kernfach oder als Nebenfach studiert werden.  

§ 3 Philosophie als Kernfach 

(1) 1Das Studium „Philosophie“ im Kernfach umfasst einen Pflichtbereich von fünf Grundmodulen im 
Umfang von 45 LP und einen Wahlpflichtbereich von 18 LP. 2Im Wahlpflichtbereich müssen zwei 
Aufbaumodule (je 9 LP) absolviert werden. 3Die zu erbringenden studienbegleitenden Prüfungs-
leistungen und ggf. Studiennachweise ergeben sich aus der Modulbeschreibung im Modulkatalog. 

Identifier Pflichtbereich SWS LP Dauer 
(Sem.) 

Voraus- 
setzungen 

empfohlenes 
Semester 

PHI-GdP_v1 Geschichte der Philosophie 4 9 1-2 -- 1.-4. 
Semester 

PHI-ThP_v1 Theoretische Philosophie 4 9 1-2 -- 1.-4. 
Semester 

PHI-PrP_v1 Praktische Philosophie 4 9 1-2 -- 1.-4. 
Semester 

PHI-Log_v1 Logik und Argumenta-
tionslehre 4 9 1 -- 1.-4. 

Semester 

PHI-MdP Methoden der Philosophie I 4 9 1-2 -- 1.-4. 
Semester 

 Summe Pflichtbereich 20 45    

 Wahlpflichtbereich SWS LP    

 Zwei Aufbaumodule aus 
den Bereichen:      

PHI-A-ThPI_  Sprache & Denken 4 9 1-2 PHI-ThP 3.-6. 
Semester 

PHI-A-PrPI 
 Gesellschaft & Staat 4 9 1-2 PHI-PrP 3.-6. 

Semester 

PHI-A-ThPII  Erkenntnis & Wirklichkeit 4 9 1-2 PHI-Log 3.-6. 
Semester 

PHI-A-PrPII  Das Richtige & das Gute 4 9 1-2 PHI-PrP 3.-6. 
Semester 
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PHI-S-
PdG_v1 Philosophie des Geistes 4 9 1-2 PHI-ThP 3.-6. 

Semester 

PHI-A-MdP Methoden der Philosophie 
II 4 9 1-2 PHI-MdP 3.-6. 

Semester 
 Summe Wahlpflichtbereich 8 18    
 Gesamtsumme 28 63    

(2) 1Im Rahmen des Kernfachstudiums finden sieben studienbegleitende Prüfungen statt. 2In die Fach-
note des Kernfachs Philosophie gehen die drei besten der fünf Noten aus dem Pflichtbereich sowie 
die Noten aus den beiden Aufbaumodulen jeweils mit dem Gewicht der Leistungspunkte ein. 

§ 4 Fachliche Vertiefung im Professionalisierungsbereich 

(1) 1Diejenigen Studierenden, die eine fachliche Vertiefung im Kernfach Philosophie absolvieren, 
müssen ab dem dritten Semester innerhalb der fachwissenschaftlichen Vertiefung des Professiona-
lisierungsbereiches einen „Vertiefungsbereich“ (entweder sieben oder 14 LP) belegen. ²Die zu er-
bringenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen und ggf. Studiennachweise ergeben sich aus 
der Modulbeschreibung im Modulkatalog. 3Der „Vertiefungsbereich“ setzt sich dabei aus den In-
halten der Aufbaumodule (Prüfungen und Studiennachweise im Umfang fünf bzw. neun LP), wie 
in der Tabelle näher beschrieben, und eine Wahlveranstaltung im Umfang von zwei LP zusammen. 

Identifier Fachliche Vertiefung 
Empfoh-

lenes 
Semester 

SWS LP Dauer 
(Sem.) 

Voraus-
setzun-

gen 

PHI-Vb1 Vertiefungsbereich I 
bestehend aus : 4.-6. 4 7 1-2  

 
 
 
 
 

Eine Veranstaltung aus einem weiteren, bis-
lang nicht absolvierten Aufbaumodul aus den 
Bereichen 
- Gesellschaft & Staat (PHI-A-PrPI) 
- Das Richtige & das Gute (PHI-A-PrPII) 
- Sprache & Denken (PHI-A-ThPI)  
- Philosophie des Geistes (PHI-S-PdG_v1) 
- Erkenntnis & Wirklichkeit (PHI-A-ThPII) 
-  Methoden der Philosophie II (PHI-A-MdP) 

4.-6. 2 5 1  

 1 Wahlveranstaltung aus dem gesamten 
Fächerspektrum der Universität 4.-6. 2 2 1  

       

PHI-Vb2_v1 Vertiefungsbereich II 
bestehend aus:  4.-6. 6 14 1-2  

 
 
 

Ein weiteres, bislang nicht absolviertes Auf-
baumodul aus den Bereichen 
- Gesellschaft & Staat (PHI-A-PrPI) 
- Das Richtige & das Gute (PHI-A-PrPII)  
- Sprache & Denken (PHI-A-ThPI) 
- Philosophie des Geistes (PHI-S-PdG_v1) 
- Erkenntnis & Wirklichkeit (PHI-A-ThPII)  
- Methoden der Philosophie II (PHI-A-MdP) 

4.-6. 4 9 1-2  
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Eine Veranstaltung aus einem weiteren bis-
lang nicht absolvierten Aufbaumodul aus den 
Bereichen 
- Gesellschaft & Staat (PHI-A-PrPI) 
- Das Richtige & das Gute (PHI-A-PrPII)  
- Sprache & Denken (PHI-A-ThPI) 
- Philosophie des Geistes (PHI-S-PdG_v1) 
- Erkenntnis & Wirklichkeit (PHI-A-ThPII)  
- Methoden der Philosophie II (PHI-A-MdP)  

4.-6. 2 5 1  

(2) Bei Wahl des Vertiefungsbereichs I gehen in die Fachnote des Kernfachs Philosophie die drei bes-
ten der fünf Grundmodul-Noten, die Noten aus den beiden Aufbaumodulen und die Note der Ver-
anstaltung des weiteren Aufbaumoduls jeweils mit dem Gewicht der Leistungspunkte ein. 

(3) Bei Wahl des Vertiefungsbereichs II gehen in die Fachnote des Kernfachs Philosophie die drei 
besten der fünf Grundmodul-Noten, die Noten aus den drei Aufbaumodulen sowie die Note der 
Veranstaltung des weiteren Aufbaumoduls jeweils mit dem Gewicht der Leistungspunkte ein. 

(4) In der Wahlveranstaltung des Vertiefungsbereichs I ist ein Studiennachweis gemäß den Anforde-
rungen der anbietenden Lehreinheit zu erbringen. 

§ 5 Philosophie als Nebenfach  

(1) 1Das Studium „Philosophie“ im Nebenfach umfasst einen Pflichtbereich von vier Modulen im 
Umfang von 36 LP sowie einen Wahlpflichtbereich im Umfang von sechs LP. ²Die zu erbringen-
den studienbegleitenden Prüfungsleistungen und ggf. Studiennachweise ergeben sich aus der Mo-
dulbeschreibung im Modulkatalog. 

Identifier Pflichtbereich SWS LP Dauer 
(Sem.) Voraussetzungen empfohlenes 

Semester 

PHI-GdP_v1 Geschichte der Philoso-
phie 4 9 1-2 -- 1.-4. 

Semester 

PHI-ThP_v1 Theoretische Philosophie 4 9 1-2 -- 1.-4. 
Semester 

PHI-PrP_v1 Praktische Philosophie 4 9 1-2 -- 1.-4. 
Semester 

PHI-Log_v1 Logik und Argumenta-
tionslehre 4 9 1 -- 1.-2. 

Semester 
 Summe Pflichtbereich 16 36    

 Wahlpflichtbereich SWS LP    

 
Eine Veranstaltung aus 
einem der folgenden 
Module:  

     

PHI-A-ThPI Sprache & Denken 2 4 1 PHI-ThP 2.-6. 
Semester 

PHI-A-PrPI Gesellschaft & Staat 2 4 1 PHI-PrP 2.-6. 
Semester 

PHI-A-PrPII Das Richtige & das Gute 2 4 1 PhI-PrP  

PHI-A-ThPII Erkenntnis & Wirklichkeit 2 4 1 PHI-ThP 2.-6. 
Semester 

PHI- MdP Methoden der Philosophie 
I 2 4 1  2.-6. 

Semester 
 sowie      

 1 Veranstaltung aus dem 
gesamten Fächerspektrum 2 2    

 Summe Wahlpflichtbereich 4 6    
 Gesamtsumme 20 42    
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(2) 1Im Rahmen des Nebenfachstudiums finden vier studienbegleitende Prüfungen statt.2 In die Fach-
note gehen die drei besten der vier Grundmodul-Noten jeweils mit dem Gewicht ihrer Leistungs-
punkte ein. 

(3)  In den Veranstaltungen des Wahlpflichtbereichs sind Studiennachweise zu erbringen. 

§ 6 Schlüsselkompetenzen 

(1) Es werden regelmäßig die folgenden Veranstaltungen zum Erwerb fachspezifischer Schlüsselkom-
petenzen im Umfang von 10 LP angeboten: 

Identifier Modultitel SWS LP Dauer 
Empfohlenes 

Semester 
Voraus- 

setzungen 
PHI-SK1 Orientierung (4 Schritte+) 2 2 1 1. Sem. - 

PHI-SK2 Methoden/Grundlagen (4 
Schritte+) 2 2 1 2. Sem. - 

PHI-SK3 

Anwendung in Fachveranstal-
tungen (4 Schritte+) 
die in der Grundveranstaltung 
Methodenkompetenz erlernten 
Methoden sollen Studierende 
oder studentische Kleingruppen 
in Fachveranstaltungen anwen-
den und erhalten von den Leh-
renden dafür Beratung und 
Feedback 

2x1 2 x 1 1 2. bis 4. 
Sem. - 

PHI-SK4 Projektarbeit/Tutorentätigkeit 
(4 Schritte+)  4 1 4. bis 6.   

Sem. .- 

(2) Die oder der Lehrende entscheidet spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung verbindlich, welche 
Schlüsselkompetenz(en) in ihrer oder seiner Lehrveranstaltung erworben werden können. 

(3) Für Studienleistungen zum Erwerb von fachbezogenen Schlüsselkompetenzen werden im Fach 
Philosophie keine Noten vergeben. 

§ 7 Außerschulisches fachbezogenes Praktikum 

(1) Im Fach Philosophie besteht die Möglichkeit der Anerkennung eines oder mehrerer außerschu-
lisch-fachbezogener Praktika gemäß § 4 Absatz 6 der studiengangsspezifischen Prüfungsordnung 
für den 2-Fächer-Bachelorstudiengang. 

(2) Die Anerkennung des Praktikums setzt voraus, dass folgende Anforderungen erfüllt sind: Das 
Praktikum soll den Studierenden, z.B. in den Bereichen und Berufsfeldern Kulturmanagement, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Verlagswesen, Wissenschaftsmanagement, Parteien und Nicht-Regierungs-
Organisationen 

• Einblicke in kultur- und geisteswissenschaftlich relevante Handlungsfelder geben,  

• Möglichkeiten zur systematischen Beobachtung und Reflexion sowie zur Umsetzung und An-
wendung des erworbenen theoretischen & methodischen Wissens in der Praxis eröffnen,  

• exemplarisch Einblicke in das fachliche Anforderungsprofil der kultur- und geisteswissen-
schaftlich orientierten Professionen ermöglichen. 

(3) 1Ein Praktikum umfasst in der Regel 210 Stunden und wird in der Regel mit sieben LP bestätigt. 
2Die Praktika können insgesamt gemäß § 4 Absatz 1 der studiengangsspezifischen Prüfungsord-
nung für den 2-Fächer-Bachelorstudiengang mit max. 14 LP bestätigt werden. 3Die Studierenden 
können das außerschulische fachbezogene Praktikum zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 
dem ersten und dem sechsten Semester absolvieren. 
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(4) 1Die oder der Studierende soll vor Aufnahme des Praktikums der oder dem Praktikumsbeauftrag-
ten das geplante Praktikum darlegen. 2Auf der Grundlage dieser Darlegung entscheidet die oder 
der Praktikumsbeauftragte, ob das geplante Praktikum grundsätzlich die Voraussetzungen für die 
Anerkennung gemäß Absatz 2 erfüllt. 

(5) Die Ableistung des Praktikums ist von der entsprechenden Einrichtung bzw. dem Träger schrift-
lich zu bestätigen. 

(6) Die oder der Studierende hat einen Praktikumsbericht anzufertigen und diesen der oder dem 
Praktikumsbeauftragten vorzulegen.  

(7) 1Die oder der Praktikumsbeauftragte und in Zweifelsfällen der Prüfungsausschuss (§ 1) entschei-
den über die Anerkennung des allgemeinen Betriebs- und Sozialpraktikums und/ oder über die 
Anerkennung des auf das gewählte Studienfach bezogenen Praktikums in einem einschlägigen Be-
rufsfeld auf der Grundlage des Zeugnisses des Praktikumsgebers sowie des Praktikumsberichts 
sowie über die Anerkennungen von Praktikumsäquivalenzen (z.B. Berufsausbildung, Berufstätig-
keit). 2Im Falle der Anerkennung stellen diese ein entsprechendes Zertifikat aus.  

(8) Das Praktikum wird nicht benotet. 

§ 8 Studienprojekt  

1In den Aufbaumodulen besteht gemäß § 4 Absatz 6 der studiengangsspezifischen Prüfungsordnung für 
den 2-Fächer-Bachelorstudiengang die Möglichkeit, alternativ bzw. ergänzend zum außerschulisch fach-
bezogenen Praktikum gemäß § 7 auf formlosen Antrag der oder des Studierenden hin ein Studienprojekt 
im Umfang von sieben LP zu absolvieren, das die inhaltliche Vorbereitung und didaktische Aufbereitung 
des zu vermittelnden Lernstoffes sowie die Leitung und Moderation einer Seminarsitzung umfasst. 2Das 
Studienprojekt wird von der oder dem Lehrenden des Aufbaumoduls in fachwissenschaftlicher, methodi-
scher und didaktischer Hinsicht betreut und gesondert bescheinigt. 3Neben Vorbereitung, Leitung und 
Moderation umfasst das Studienprojekt einen i.d.R. drei- bis fünfseitigen Projektbericht. 

§ 9 In-Kraft-Treten 

(1) 1Die Prüfungsordnung tritt zum 01.10.2015 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die bisher geltende Prü-
fungsordnung außer Kraft, Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.  

(2) 1Für Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Prüfungsordnung bereits im betroffe-
nen Studienprogramm eingeschrieben sind, gilt bis zum 30.09.2018 die Prüfungsordnung in der 
bisherigen Fassung. 2Danach fallen sie unter die Bestimmungen der neuen Prüfungsordnung. 3In 
Härtefallen, insbesondere in den Fällen des § 26 der Allgemeinen Prüfungsordnung [Schutzvor-
schriften wegen Elternzeit] kann der Prüfungsausschuss die Anwendung der bisherigen Prüfungs-
ordnung bewilligen. 4Die Studierenden können beantragen, bereits nach der neuen Prüfungsord-
nung geprüft zu werden. 
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